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Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben 
Persönliches Budget gem. § 17 SGB IX i. V. m. § 103 SGB III 
 
 
1. Zielsetzung  
 
Mit dem Verwaltungsvereinfachungsgesetz vom 21. März 2005 wurde mit § 17 SGB IX auch 
die zentrale Rechtsvorschrift zur Ausführung von Teilhabeleistungen durch ein persönliches 
Budget geändert. Insbesondere sind mit der Neufassung von § 17 Abs. 2 Satz 4 SGB IX 
noch bestehende gesetzliche Einschränkungen hinsichtlich budgetfähiger Leistungen entfal-
len. Dies hat zur Folge, dass auch alle Leistungen nach § 103 SGB III budgetfähig sind.  
 
Mit der Leistungsform Persönliches Budget (PersB) wird der durch das SGB IX eingeleitete 
Paradigmenwechsel in der Politik für behinderte Menschen fortgesetzt. Der behinderte 
Mensch organisiert kompetent und eigenverantwortlich in Abstimmung mit dem Reha-Träger 
die seinem Hilfebedarf entsprechenden Teilhabeleistungen, seinen Weg in Ausbildung und 
Beschäftigung.  
 
Mit der Entscheidung für das PersB bringen sich behinderte Menschen initiativ, aktiv und 
eigenverantwortlich in den Teilhabe- und Integrationsprozess ein. Das lässt erwarten, dass 
mit PersB bei gleichem Mitteleinsatz eher überdurchschnittliche Integrationsergebnisse (Wir-
kung) erzielt werden können. Insofern wird empfohlen, das PersB noch in der Erprobungs-
phase in geeigneten Fällen als attraktive Förderform in den Beratungsprozess einzubringen. 
Nur auf der Grundlage größerer Fallzahlen können Erkenntnisse zur weiteren Optimierung 
des PersB noch in der Erprobungszeit gewonnen werden. 
 
2. Erprobung in allen Agenturbezirken 
 
Bis 31. Dezember 2007 werden PersB erprobt. In diesem Zeitraum werden Leistungen im 
Rahmen pflichtgemäßen Ermessens gewährt.  Ab 1. Januar 2008 sind Leistungen auf Antrag 
als PersB auszuführen, es besteht dann auf die Ausführung als PersB ein Rechtsanspruch 
(§ 159 Abs. 5 SGB IX). Aus diesem Grunde ist diese  Handlungsempfehlung zunächst bis 
31.12.2007 befristet.  
 
Über die bisherigen Bundesmodellregionen (für Teilhabeleistungen in Trägerschaft der Sozi-
alhilfe) hinaus können sich alle Agenturen für Arbeit an solchen Erprobungen beteiligen. Da-
bei wird empfohlen, Kontakt zu den Verantwortlichen für die wissenschaftliche Begleitfor-
schung der Modellprojekte zum trägerübergreifenden PersB aufzunehmen. Informationen zu 
den Bundesmodellregionen und deren wissenschaftliche Begleitung enthält Anlage 1. 
 
3. Beteiligung und Aufgaben der Reha-Träger 
 
Bei der Ausführung des PB sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs ggfs. 
auch andere Reha-Träger sowie die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt (trä-
gerübergreifendes Budget).  
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In Abhängigkeit zu den Umständen des konkreten Falles können sich unterschiedliche Auf-
gaben der BA als Reha-Träger ergeben: 
 
3.1 BA ist allein beteiligter Reha-Träger 
 
Auch in Fällen mit SGB-II Bezug ist die BA Reha-Träger. Steht zu erwarten, dass Leistungen 
in ein PersB eingebracht werden sollen, für die die Arbeitsgemeinschaft (ARGE) oder der 
zugelassene kommunale Träger (zkT)  leistungsverpflichtet sind, ist der Fall im Ergebnis wie 
ein Fall mit Beteiligung eines anderen Reha-Trägers zu behandeln (trägerübergreifendes 
Budget).  
 
3.2 Trägerübergreifendes Budget 
 
Bei der Ausführung des PersB sind nach Maßgabe des individuell festgestellten Bedarfs ggf. 
auch andere Reha-Träger sowie die Pflegekassen und die Integrationsämter beteiligt (trä-
gerübergreifendes Budget).  
 

• Feststellung des zuständigen / beauftragten Trägers (Budgetbeauftragten) nach § 17 
Abs.4 SGB IX. 

• Festlegung über sachlich zu beteiligende Leistungsträger  
• Trägerkonferenz gem. § 17 Abs. 4 SGB IX in einer abgestuften Vorgehensweise: 

 Vereinfachtes Verfahren:  
mündliche, telefonische und schriftliche trägerübergreifende Bedarfsfeststel-
lung oder 

 ausführliches Verfahren (nur wenn unter Berücksichtigung des Einzelfalls 
notwendig): 
Einberufung des Gremiums mit allen Teilnehmern  

• Die beteiligten Träger teilen Ihre Leistung dem beauftragten Träger mit (Einzelziel-
vereinbarungen zu Teilbudgets – ggf. Zwischenbescheide der beteiligten Leistungs-
träger). Der beauftragte Träger erstellt die Gesamtzielvereinbarung und den Gesamt-
bescheid „Persönliches Budget“. 

• Die beteiligten Leistungsträger stellen das auf sie entfallende Teilbudget rechtzeitig 
dem Budget-Beauftragten zur Verfügung (§ 3 Abs. 5 Satz 2 BudgetV). 

• Es besteht seitens des Budget-Beauftragten ein Erstattungsanspruch gegenüber den 
Beteiligten nach den §§ 93, 89 Abs. 3 und 5, 91 Abs. 1 und 3 SGB X. 

 
Ergänzend wird auf die auf Ebene der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR) 
erarbeiteten Vorläufigen Handlungsempfehlungen „Trägerübergreifende Aspekte bei der 
Ausführung von Leistungen durch ein Persönliches Budget“ (einschließlich Anhang) vom 1. 
Nov. 2004 verwiesen. 
http://www.baintern.de/nn_170446/Navigation/F_C3_B6rderung/Rehabilitanden/Ueberg
eordnetes/BAR/Vorlaeufige__Handlungsempfehlungen/Index.html__nnn=true
Die unter TZ 2.2.2 dieser Vorläufigen Handlungsempfehlungen enthaltene Übersicht der 
budgetfähigen Leistungen der BA ist überholt. Der in den Vorläufigen Handlungsempfehlun-
gen im Anhang enthaltene Vordruck „Antrag auf Leistungen durch ein Persönliches Budget“ 
wird in die Vordrucksammlung BK-Browser global > Vorlagen Dateien >  Reha, besondere 
Leistungen > Persönliches Budget  aufgenommen. 
 
4. Allgemeine Voraussetzungen für das PersB 
 
Leistungen zur Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben können  - auf Antrag - auch 
durch ein Persönliches Budget (PersB) ausgeführt werden, um den Leistungsberechtigten in 
eigener Verantwortung ein möglichst selbst bestimmtes Leben zu ermöglichen. Das gilt ins-
besondere dann, wenn der Reha-Träger die Leistung dadurch wirksamer oder wirtschaftli-
cher erbringen kann (§ 17 SGB IX; Verordnung zur Durchführung des § 17 Abs. 2 bis 4 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch – BudgetV). 
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Da das PersB (nur) eine Form der Ausführung von Teilhabeleistungen ist, gelten alle übrigen 
Regelungen zur Teilhabe (SGB III / SGB IX) unverändert. Dies gilt insbesondere auch für die 
Zuständigkeitsprüfung nach § 14 SGB IX und die Feststellung des Reha-Bedarfes nach § 19 
SGB III. Voraussetzung für ein PersB ist damit, dass dem Grunde nach Anspruch auf Leis-
tungen zur Teilhabe am Arbeitsleben besteht  
 
Die BudgetV (http://www.sgb-ix-umsetzen.de/index.php/nav/tpc/nid/1/aid/386?pvs=1) 
regelt insbesondere das Antragsverfahren, die Zuständigkeit und Zusammenarbeit der Leis-
tungsträger, die Bedarfsfeststellung und den Abschluss einer Zielvereinbarung.  
 
5. Budgetfähige Leistungen 
 
Budgetfähig sind nach § 103 Satz 2 SGB III alle besonderen Leistungen. Die besonderen 
Leistungen umfassen neben den in § 103 Satz 1 SGB III genannten Leistungen auch die 
Leistungen, die anstelle der allgemeinen Leistungen erbracht werden, wenn die allgemeinen 
Leistungen die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlichen Leistungen nicht 
oder nicht im erforderlichen Umfang vorsehen (§ 102 Abs. 1 Satz1 Nr. 2 SGB III). Zu den 
besonderen Leistungen zählen dementsprechend neben den Leistungen im Eingangsverfah-
ren und Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte Menschen (§102 Abs. 2 SGB 
III) auch die Leistungen, die abschließend im § 33 SGB IX geregelt sind (z.B. Kraftfahrzeug-
hilfe, Arbeitsassistenz, technische Arbeitshilfen).  
 
6. Bemessung des grundsätzlichen Bedarfs 
 
Die Höhe des Persönlichen Budgets soll die Kosten aller bisher  individuell festgestellten, 
ohne das Persönliche Budget zu erbringenden Leistungen nicht überschreiten (§ 17 Abs. 3 
S. 4 SGB IX). Grundlage für den finanziellen Umfang ist deshalb das mit den herkömmlichen 
Förderinstrumenten definierte Leistungspaket für den Rehabilitanden (grundsätzlicher Be-
darf). 
 
6.1. Teilnahmekosten, Fahrkosten, Reisekosten etc. 
 
Die Leistungen werden so einbezogen, wie sie für den individuellen Förderfall entstehen wür-
den, wenn z.B. an einer konkreten Maßnahme teilgenommen würde.  
 
6.2 Lohnersatzleistungen / Leistungen zum Lebensunterhalt 
 
Lohnersatzleistungen und Leistungen zum Lebensunterhalt werden einschließlich der für 
diese Leistungen anfallenden Sozialversicherungsbeiträge bei der Bemessung des grund-
sätzlichen Bedarfs so einbezogen, wie bei herkömmlicher Förderung ein Anspruch auf die 
Leistung besteht.  
 
Damit ein Anspruch auf Leistungen zum Lebensunterhalt geprüft werden kann, ist vom Bera-
ter - wie bisher auch - ein Fragebogen/Antrag an den Antragsteller auszuhändigen (bei Übg 
Vordruck BA II R 175,  bei Abg für Ausbildung - BA II R 160, bei Abg für BvB und WfbM - BA 
II R 168). 
 
7. Bemessung des PersB 
 
PersB sind so zu bemessen, dass der individuell festgestellte (Finanz-) Bedarf gedeckt wird 
und die erforderliche Beratung und Unterstützung erfolgen kann. Dabei soll die Höhe des 
Persönlichen Budgets die Kosten aller individuell festgestellten, ohne das Persönliche Bud-
get  zu erbringenden Leistungen (grundsätzlicher Bedarf) nicht überschreiten (§ 17 Abs. 3 S. 
4 SGB IX). Es soll im Sinne  § 7 SGB III wirtschaftlich ausgestaltet werden. 
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8. Formen des PersB 
 
Die Leistungsform PersB eröffnet die Möglichkeit, ein in seinem finanziellen Umfang auf der 
Grundlage herkömmlicher Förderinstrumente definiertes Leistungspaket entsprechend den 
individuellen Gegebenheiten und Interessen - losgelöst von den herkömmlichen Förderin-
strumenten - neu zu „schnüren“.  
 
PersB können auch als Teilbudget mit bestimmten „herkömmlichen“ Teilhabeleistungen, a-
ber auch mit anderen Leistungen zur Integration behinderter Menschen in Ausbildung und 
Arbeit kombiniert werden.  
 
8.1 Geld- und Sachleistungen 
 
PersB werden in der Regel als Geldleistungen ausgeführt, bei laufenden Geldleistungen mo-
natlich im Voraus (§ 17 Abs. 3 Satz 1 SGB IX i.V.m § 3 Abs. 5 Satz 3 BudgetV). Damit soll 
sichergestellt werden, dass Budgetnehmer in Bezug auf von ihnen einzukaufende laufende 
Teilhabeleistungen bei unterstellter monatlicher Zahlung nicht mit eigenen Mitteln in „Vorleis-
tung“ treten müssen. 
 
Besteht begründete Besorgnis, dass Geldleistungen für andere als Budgetzwecke (budget-
fremd) verwendet werden, sind  Gutscheine auszugeben. In solchen Fällen ist die Stelle, bei 
der der Gutschein eingelöst werden kann, entsprechend den Festlegungen in der Zielverein-
barung als „einlösungsberechtigte Stelle“ auf dem Gutschein zu vermerken. 
 
8.2. Lohnersatzleistungen / Leistungen zum Lebensunterhalt 
 
Da die zur Teilhabe am Arbeitsleben vorgesehenen Lohnersatzleistungen /  Leistungen zum 
Lebensunterhalt nach ihrer Zweckbestimmung nicht dem Einkauf von Teilhabeleistungen 
dienen, werden diese Leistungen, auch wenn sie in ein PersB eingebunden sind, weiter in 
den Leistungsverfahren zu den dort vorgesehenen Zahlungsterminen zahlbar gemacht.  
 
Im Hinblick auf noch zu klärende sozialversicherungsrechtliche Fragen können Leistungen 
zum Lebensunterhalt als Budgetleistung bis auf weiteres nur bewilligt werden, wenn auch bei 
herkömmlicher Förderung ein Anspruch auf die Leistung bestünde. 
 
Ausbildungsgeld / Übergangsgeld  kommen als Budgetleistung auch dann in Betracht, wenn 
der Budgetnehmer einen Förderanspruch im Sinne des § 102 SGB III im Ergebnis - also ins-
besondere in Bezug auf die besondere behindertenspezifische Ausrichtung - in einer der 
Teilnahme an einer der dort benannten Maßnahmetypen (§ 102 Abs.1 Nr.1 a) und b)) 
vergleichbaren Art realisiert. Ebenso kommen Abg / Übg als Budgetleistung in Betracht, 
wenn ein Förderanspruch i. S. von § 40 SGB IX  im Rahmen eines PersB in eigener Regie 
des Budgetnehmers ohne Anbindung an eine WfbM, z.B. durch Wahrnehmung von auf den 
Personenkreis des § 136 SGB IX (Werkstattbedürftigkeit) zugeschnittenen Angeboten 
realisiert wird; dabei kann es sich auch um auf Einzelpersonen zugeschnittene Angebote 
hande ln. 

ei entsprechender Fallgestaltung kann die Leistungsdauer über eine rechtlich festgelegte 

 Übrigen sind die Leistungen zum Lebensunterhalt nach den für sie geltenden gesetzli-

.3 Sozialversicherung 

B
Förderdauer hinaus - auf der Grundlage der nach Leistungsrecht sich ergebenden Höhe - 
erweitert werden. Die so veränderte Leistungsdauer ist in Vordruck Reha 104 einzutragen. 
Zu beachten ist insoweit nur die Maßgabe des § 17 Abs. 3 Satz 4 SGB IX zur Höhe des 
PersB.  
 
Im
chen Vorschriften und Weisungen zu erbringen. 
 
8
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Eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung ist für Budgetnehmer nur für die Dauer des 
Übg-Bezuges gewährleistet. In allen anderen Fällen (auch bei Abg-Bezug) ist dem Budget-
nehmer aufzugeben, eigenverantwortlich zu klären, inwieweit die von ihm gewählte Teilha-
bekonzeption Tatbestände erfüllt, die eine sozialversicherungsrechtliche Absicherung ge-
währleisten und / oder in eigener Verantwortung für eine Absicherung zu sorgen. Der Bud-
getnehmer ist hierauf in der Zielvereinbarung hinzuweisen (siehe Ziffer 9.2.4) 
 
9. Zielvereinbarung mit dem Budgetnehmer 

on zentraler Bedeutung bei der Ausführung von Teilhabeleistungen als PersB ist die Be-

1. die Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele (orientiert am Hauptziel)  

3. erung.  
 

.2 Zielvereinbarung 

ie Zielvereinbarung wird grundsätzlich für die Dauer des Bewilligungszeitraums der Leis-

n 

.2.1 Ausrichtung der individuellen Förder- und Leistungsziele  

ierzu sind in Abstimmung mit der Antrag stellenden Person bedarfsgerecht konkret und 

.2.2 Nachweis  des festgelegten individuellen Bedarfs und Qualitätssicherung 

ierzu ist konkret festzulegen, wie und zu welchem Zeitpunkt wem gegenüber nachzuweisen 

.2.3 Anreize zum wirtschaftlichen und sparsamen Umgang mit dem Budget  

arüber hinaus ist in der Zielvereinbarung auch zu regeln, inwieweit nicht verbrauchte Bud-

.2.4 Sozialversicherung 

er Hinweis zur eigenverantwortlichen Klärung der sozialversicherungsrechtlichen Absiche-

 
V
darfsfeststellung (§ 3 Abs. 3 BudgetV) und die mit dem Budgetnehmer abzuschließende 
Zielvereinbarung, die nach § 4 BudgetV mindestens Regelungen enthalten muss über 
 

2. die Erforderlichkeit eines Nachweises für die Deckung des festgelegten individuellen 
Bedarfs sowie  
die Qualitätssich

9
 
D
tungen des PersB abgeschlossen und kann aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung 
schriftlich gekündigt werden (§ 4 Abs. 2 und 3 BudgetV). Im Übrigen ist der Antragsteller a
die Entscheidung für die Dauer von sechs Monaten gebunden. An dem Verfahren ist auf 
Antrag des Budgetnehmers eine Person seiner Wahl zu beteiligen 
 
9
 
H
detailliert die vorgesehenen Schritte zur Teilhabe einschließlich der jeweils zu realisierenden 
individuellen Qualifizierungselemente, Hilfe und Unterstützung festzulegen. Soweit dies unter 
Einbeziehung Dritter (z.B. Betriebe) erfolgen soll, sollten vertragliche Festlegungen des Bud-
getnehmers mit diesen eingefordert und in die Zielvereinbarung einbezogen werden.  
 
9
 
H
ist, mit welchen Ergebnissen / Integrationsfortschritten und zu welchen Kosten die einzelnen 
Schritte zur Teilhabe absolviert wurden. Ergänzend sollten Festlegungen zu entsprechenden 
Beratungsgesprächen bezüglich der Nachhaltigkeit erfolgen. 
 
9
 
D
getbeträge beim Budgetnehmer verbleiben. Dabei sollen auch Anreize zum wirtschaftlichen 
und sparsamen Umgang mit dem Budget gesetzt werden. Es werden deshalb Regelungen 
empfohlen, die einen nennenswerten Anteil (i. d. R. 50 Prozent) nicht verbrauchter Budget-
beträge beim Budgetnehmer belassen. 
 
9
 
D
rung (z.B. bei Abg-Bezug) ist als gesonderte Klausel in die Zielvereinbarung aufzunehmen. 
Die Kenntnisnahme dieser Klausel ist vom Budgetnehmer bzw. dessen gesetzlichen Vertre-
ter durch  Unterschrift gesondert zu bestätigen. Eine sozialversicherungsrechtliche Absiche-
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rung ist für Budgetnehmer nur für die Dauer des Übg-Bezuges gewährleistet (siehe Ziffer 
8.3).  
 
10. Zuständigkeit und Verfahren 
 
10.1 Reha-Berater/in 
 
Für die Bedarfsfeststellung, den Inhalt und Abschluss der Zielvereinbarung und deren nach-
folgender Einhaltung sowie den Bescheid zur Ausführung als PersB ist der/die Reha-
Berater/in zuständig.  
Er/sie hat auch Sorge dafür zu tragen, dass bei trägerübergreifendem Budget die Überwei-
sungsmodalitäten einschließlich der Fälligkeitstermine mit den beteiligten Reha-Trägern  
vereinbart werden. 
 
10.2 Bescheid zur Ausführung als PersB 
 
Der Bescheid (VA) zur Ausführung als PersB ergeht nach Abschluss der Zielvereinbarung. 
Im Anhang der o. e. Vorläufigen Handlungsempfehlungen der BAR sind auch Beispiele zu 
Gesamtbescheiden zu trägerübergreifenden Persönlichen Budgets enthalten. Diese Muster 
geben auch Hinweise zur Struktur von Bescheiden in Fällen, in denen die BA allein beteilig-
ter Reha-Träger ist. 
(http://www.baintern.de/nn_170446/Navigation/F_C3_B6rderung/Rehabilitanden/Ueber
geordnetes/BAR/Vorlaeufige__Handlungsempfehlungen/Index.html__nnn=true) 
 
Im Rahmen der Ermessensbetätigung (Leistungen … können auf Antrag … ausgeführt wer-
den) ist das Teilhabekonzept der Antrag stellenden Person im Hinblick auf seine fachlich / 
inhaltliche Tragfähigkeit und Integrationserwartung zu überprüfen und abzuwägen gegen die 
insoweit bei Förderung im herkömmlichen Verfahren erwarteten Erfolge. Vergleichsmaßstab 
ist einerseits der Gesamtfinanzaufwand und andererseits die Wirkung bei Förderung und in 
Anwendung der herkömmlichen Regelungen und Instrumente. Ein Ablehnen eines Antrags 
auf Ausführung der Teilhabeleistung als PersB setzt also voraus, dass schlüssig begründet 
wird, dass das Teilhabekonzept der Antrag stellenden Person diesen Vergleichskriterien 
nicht standhält. Da diese Abwägung nicht unwesentlich von Erwartungen geprägt ist, wird 
eine Ablehnung tragfähig nur begründet werden können, wenn die mit dem Teilhabekonzept 
des behinderten Menschen verbundenen Erwartungen deutlich hinter den mit herkömmlicher 
Förderung verbundenen Erwartungen zurückbleiben. 
 
Im Verwaltungsakt zum „Persönlichen Budget“ ist auf die Zielvereinbarung Bezug zu neh-
men. Kündigung und Aufhebung der Zielvereinbarung bzw. des Verwaltungsaktes regelt die 
BudgetV. Für Budgetunterstützende Leistungen ergeht ein gesonderter Bescheid. 
 
Widersprüche gegen den Bescheid / Gesamtbescheid zum Persönlichen Budget sind bei der 
Stelle einzulegen, die den Bescheid / Gesamtbescheid erlassen hat. Diese Stelle ist in der 
Rechtsbehelfsbelehrung zum Bescheid / Gesamtbescheid zu benennen. Die Rechtsbehelfs-
stellen der Agenturen für Arbeit entscheiden nur über Widersprüche, in denen die Bundes-
agentur für Arbeit diesen Bescheid / Gesamtbescheid erlassen hat. Soweit die bewilligten 
Leistungen Teilbudgets anderer Reha-Träger bzw. Leistungen nach dem SGB II Leistungs-
verpflichteter betreffen, ist vor einer abschließenden Entscheidung im Widerspruchsverfah-
ren eine fachliche Stellungnahme dieses Reha- /Leistungsträgers einzuholen.  
 
10.3 Leistungsverfahren 
 
10.3.1 Die nach dem SGB III vorgesehenen Lohnersatzleistungen / Leistungen zum Lebens-
unterhalt werden in den entsprechenden Leistungsverfahren zu den dort vorgesehenen Zah-
lungsterminen zahlbar gemacht. Umbuchungen finden nicht statt. 
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10.3.2 Zahlbarmachung in FINAS 
 
Alle übrigen in Ausführung eines PersB vorgesehenen Geldleistungen sind in FINAS festzu-
legen und monatlich im Voraus zahlbar zu machen. 
 
Der Buchungsplan der BA sieht bislang vor, dass im Fall eines trägerübergreifenden Budgets 
Einzahlungen von Teilbudgets anderer Reha-Träger bei der Buchungsstelle 9064/09901/01 
vereinnahmt und anschließend bei Buchungsstelle 9064/68101/01 von der BA als beauftrag-
ter Träger an den Budgetnehmer in einem Betrag ausgezahlt werden. Die Buchungsstellen 
im Kapitel 9064 werden so erweitert, dass künftig alle Fallgestaltungen (BA als alleiniger 
Leistungsträger bzw. trägerübergreifendes Budget mit Festlegung der BA oder eines ande-
ren Trägers als Budgetbeauftragten) darüber abgewickelt werden können. Sofern Teilhabe-
leistungen aus dem Rechtskreis SGB II im Rahmen des PersB  an erwerbsfähige Hilfebe-
dürftige erbracht werden, ist die Vereinnahmung auf der Buchungsstelle 9064/09901/02 
„Einzahlungen von Finanzierungsanteilen der Rechtsträger SGB II am Teilhabebudget der 
BA“ vorzunehmen. Damit kann der auf den Rechtskreis SGB II entfallende Anteil an (Teil-) 
Budgets der BA separat ausgewiesen werden. 
 
Für die einzelnen Fallgestaltungen ergibt sich daraus haushaltstechnisch folgende Vorge-
hensweise: 
 
BA ist allein beteiligter Reha-Träger 
Die Bestandteile des PersB werden in FINAS-HB von den zutreffenden Zweckbestimmungen 
des Kapitels 3 auf die Buchungsstelle 9064/09901/03 „Umbuchungen von (Teil-) Budgets der 
BA umgebucht. Evtl. Finanzierungsanteile der Rechtsträger SGB II werden bei der Bu-
chungsstelle 9064/09901/02 vereinnahmt. Die Auszahlung des PersB erfolgt in einem Betrag 
zu Lasten der Buchungsstelle 9064/68101/01. 
 
Trägerübergreifendes Budget - Variante „BA ist Budgetbeauftragter““ 
In diesem Fall werden zunächst die Teilbudgets der anderen Reha-Träger und ggf. der betei-
ligten Rechtsträger SGB II sowie die umgebuchten Teilbudgets der BA auf separaten Erläu-
terungsabschnitten des Titels 9064/09901 (EA/01 bis/03) vereinnahmt und anschließend bei 
der Buchungsstelle 9064/68101/01 zusammengefasst an den Budgetnehmer ausgezahlt. 
Der rechtzeitige Eingang der Teilbudgets anderer Leistungsträger ist zu überwachen. Diese 
Verpflichtung, den rechtzeitigen und vollständigen Eingang der Teilbudgets sicherzustellen, 
bezieht sich auf den Einzelfall. Hierzu sind rechtzeitig vor den ersten Fälligkeitsterminen zu 
den mit den beteiligten Reha-Trägern vereinbarten Teilbudgets Annahmeanordnungen - in 
der Regel Dauerannahmeanordnungen - nach KBest Anlage 1 oder 2 zu erstellen und der 
Zahlstelle zuzuleiten. 
 
Damit Überweisungen von Teilbudgets korrekt und rasch zugeordnet werden können, muss 
der Überweisungsträger unter Verwendungszweck zwingend folgende Angaben enthalten: 

• 9064/09901/01_TB (mit Zusatz RV für Rentenversicherung, KV für Krankenversiche-
rung, PV für Pflegeversicherung; z.B. TBRV)_Kunden-Nr._Familienname. 

Die Überweisungen müssen auf das Bundesbank-Konto der Agentur (zu erfragen bei der 
Zahlstelle) erfolgen. 
Die Beachtung dieser zwingenden Überweisungsmodalitäten einschließlich der Fälligkeits-
termine ist mit den beteiligten Reha-Trägern zu vereinbaren. 
 
An die Zahlstelle sind Annahmeanordnungen zu leiten, damit bei Zahlungseingängen eine 
rasche Zuordnung des Geldeinganges möglich ist. Von der Zahlstelle erhält der Berater 
Rückmeldung bei Geldeingängen und bei ausbleibenden Geldeingängen. 
 
 
Trägerübergreifendes Budget - Variante „anderer Reha-Träger ist Budgetbeauftragter“ 
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Hier sind die Bestandteile des Teilbudgets der BA von den zutreffenden Zweckbestimmun-
gen des Kapitels 3 auf den neu einzurichtenden Erläuterungsabschnitt 9064/09901/03 „Um-
buchungen von (Teil-) Budgets der BA“ umzubuchen und anschließend bei der Buchungs-
stelle 9064/68101/02 in einer Summe an den beauftragten Träger auszuzahlen. 
 
Hinweis zur Übertragung evtl. Einzahlungs-/ Auszahlungsdifferenzen 
Der Übertrag evtl. Einzahlungs- /Auszahlungsdifferenzen bei Kap. 9064 beim Jahreswechsel 
(z.B. wenn Teilbudgets im Dez. 2006 vereinnahmt werden und das PersB an den Budget-
nehmer erst im Jan. 2007 ausgezahlt wird) erfolgt ausschließlich und zentral durch das BA-
SH. Die Agenturen haben hinsichtlich des Ausgleichs zwischen Einnahmen und Ausgaben 
am Jahresende bei Kap. 9064 nichts zu veranlassen. 
 
11. Statistik 
 
Um das Persönliche Budget statistisch abbilden zu können, ist eine Maßnahme in der Maß-
nahmeverwaltung coSachNT-BB/Reha wie folgt anzulegen: 
Maßnahmetyp = Maßnahme für Einzelleistungen MKZ  9900z. 
Es stehen zwei Statuskenner zur Auswahl 

• Leistung bewilligt als Persönliches Budget 
• Leistung bewilligt als Persönliches Budget an beauftragten Träger 

Soweit das PersB mit „herkömmlichen“ Teilhabeleistungen kombiniert wird, erfolgt die Erfas-
sung der herkömmlichen Teilhabeleistungen wie bisher und für das PersB ist eine weitere 
Teilnehmerbuchung unter MKZ 9900z notwendig. Die bisher bei einzelnen Leistungen vor-
handenen Statuskenner für das Persönliche Budget (z.B. 9900b - Reisekosten) sind nicht 
mehr zu verwenden. 
 
12. Sonstiges 
 
Eine Kurzinformation zum Persönlichen Budget ist in Anlage 2 beigefügt. 
 
Die nächsten Erfahrungsberichte sind zum 1. Oktober 2006 zu erstellen und über die RD 
gebündelt der Zentrale, Team PP 23 (Teampostfach: Zentrale.PP23@arbeitsagentur.de) 
zum 1. November 2006 vorzulegen. 
In diesen Erfahrungsberichten werden insbesondere Aussagen zu folgenden Punkten erwar-
tet: 
Aktivitäten von Agenturen und Regionaldirektionen zum PersB. 
Beteiligung von Agenturen an regionalen Projekten zum PersB. 
Anzahl bewilligter PersB mit wesentlichem Budgetinhalt, Budgetvolumen einschl. Vergleich 
mit fiktivem Leistungsvolumen bei herkömmlicher Förderung. 
Anzahl abgelehnter PersB mit Kurzfassung / Begründung. 
Anregungen bzw. aufgetretene Probleme. 
 
Die Handlungsempfehlung / Geschäftsanweisung 06/2004 Nr. 3 zum Persönlichen Budget 
(Geschäftszeichen PP51 – 5390/6530/9033) wird ab sofort aufgehoben. 
 
Zu dieser HEGA und zum Persönlichen Budget findet am 27. Juli 2006 in der Agentur Kassel 
(Sitzungssaal) eine Dienstbesprechung mit den zuständigen MitarbeiterInnen der Regionaldi-
rektionen statt. Eine Einladung hierzu ergeht gesondert. 
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Anlage 1 
 
Bundesmodellregionen sind: 
Bayern    München 
    Mittelfranken 
Berlin 
Hessen   Marburg-Biedenkopf 
    Groß-Gerau 
Nordrhein Westfalen  Bielefeld 
    Düsseldorf 
Rheinland-Pfalz  Trier-Saarburg 
    Bernkastel-Wittlich 
    Stadt Trier 
Sachsen-Anhalt  Magdeburg 
Schleswig-Holstein  Segeberg 
    Schleswig-Flensburg 
Thüringen   Gera 
 
Internetadresse: 
http://www.projekt-persoenliches-budget.de/cms/?Startseite
 
Für die Bundesmodellregionen wurden mit dem Ziel wissenschaftliche Begleitung Arbeits-
kreise gebildet. 
Für den Arbeitskreis „Süd“, der die Modellregionen Berlin, Magdeburg, Gera, Marburg-
Biedenkopf, Groß-Gerau, Mittelfranken  und München umfasst, ist Fr. Dr. Heidrun Metzler, 
Universität Tübingen, Forschungsstelle Lebenswelten behinderter Menschen, Nauklerstraße. 
37a, 72074 Tübingen, Tel. 07071-29-75313, E-Mail: Heidrun.Metzler@uni-tuebingen.de für 
die wissenschaftliche Begleitung und Koordination die verantwortliche Ansprechpartnerin; 
für den Arbeitkreis „Nord“, der die Modellregionen Segeberg, Schleswig-Flensburg, Bielefeld, 
Düsseldorf, Trier, Trier-Saarburg und Bernkastel-Wittlich umfasst, sind Fr. Dr. Gudrun Wan-
sing und H. Markus Schäfers, beide Universität Dortmund, Fakultät Rehabilitationswissen-
schaften - Rehabilitationssoziologie -, Emil-Figge-Straße 50, 44221 Dortmund, Tel. 0231-
755-5206, E-Mail: gudrun.wansing@uni-dortmund.de oder markus.schaefers@uni-
dortmund.de für die wissenschaftliche Begleitung und Koordination die verantwortlichen 
Ansprechpartner.  
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Anlage 2  
Das Persönliche Budget (PersB) im Überblick 
 
Grundvoraussetzungen: 
 
Es besteht ein Anspruch auf Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben. 
Es wurde ein Antrag des Rehabilitanden auf Leistungen in Form eines PersB gestellt. 
 
Das PersB ist (nur) eine Form der Ausführung von Teilhabeleistungen 
 
Bemessung des PersB: 
 Bemessung des grundsätzlichen Bedarfs  >  z.B. Notwendigkeit einer bestimmten Maßnahme in 

einer bestimmten Einrichtung  >  Feststellung des grundsätzlichen gesamten Finanzbedarfes da-
für (einschl. individueller Leistungen). 

 Bemessung des Bedarfs auf der Basis des beantragten/vereinbarten PersB-Teilhabekonzeptes 
der Zielvereinbarung (max. Höhe des vorher bestimmten grundsätzlichen Bedarfs oder darunter). 

Nicht verbrauchte Budget-Beträge – Budgetnehmer konnte die vereinbarten Leistungen preiswerter 
einkaufen als in der Zielvereinbarung geplant/kalkuliert - verbleiben zur Hälfte beim Budgetnehmer 
und werden zur Hälfte an die Agentur zurückgezahlt (Beispiel: Grundsätzlicher Gesamtbedarf wurde 
mit 40.000 € ermittelt. Das vereinbarte PersB betrug 35.000 €. Die Leistungsbeschaffung durch den 
Budget-Nehmer konnte mit 33.000 € realisiert werden. Es verbleiben 1.000 € beim Budgetnehmer und 
1.000 € fließen an die Agentur zurück.) 
 
Lohnersatzleistungen bzw. Leistungen zum Lebensunterhalt: 
Diese Leistungen sind nur als Budgetleistung einzubeziehen/einzurechnen, wenn auch bei herkömm-
licher Förderung ein Anspruch auf diese Leistungen besteht. Da diese Leistungen nicht dem Einkauf 
von Teilhabeleistungen dienen, werden sie, wie bei herkömmlicher Förderung, in den entsprechenden 
Leistungsverfahren zu den üblichen Zahlungsterminen zahlbar gemacht. 
 
Zielvereinbarung: 
Es ist mit dem Budgetnehmer eine Zielvereinbarung insbesondere mit konkreten, detaillierten Schrit-
ten sowie zu den realisierenden Qualifizierungselementen und den dafür voraussichtlich insgesamt 
notwendigen Kosten zu schließen. Die Zielvereinbarung wird grundsätzlich für die Dauer des Bewilli-
gungszeitraumes der Leistungen des PersB geschlossen. Der Antragsteller ist an die Entscheidung 
zur Leistung in Form eines PersB 6 Monate gebunden. 
 
Bescheid (VA): 
Es ist ein Bescheid zum PersB im Rahmen der Ermessensbetätigung (Leistungen können auf An-
trag.......) analog den Beispielbescheiden in den „Vorläufigen Handlungsempfehlungen der BAR – 
trägerübergreifende Aspekte bei der Ausführung von Leistungen durch ein PersB“ zu erstellen.  
 
Buchung / Zahlbarmachung 
Die Buchungsstellen im Kapitel 9064 werden so erweitert, dass künftig alle Fallgestaltungen (BA allein 
als Reha-Träger, BA als Budgetbeauftragter im Falle eines trägerübergreifenden Budgets, anderer 
Reha-Träger als Budgetbeauftragter) abgewickelt werden können. 
 
Überwachung von Zahlungseingängen bei trägerübergreifendem Budget und BA als Budgetbeauftrag-
ter: 
An die Zahlstelle sind Annahmeanordnungen zu leiten, damit bei Zahlungseingängen eine rasche 
Zuordnung des Geldeinganges möglich ist. Von der Zahlstelle erhält der Berater Rückmeldung bei 
Geldeingängen und bei ausbleibenden Zahlungen. 
 
Statistische Abbildung: 
Neue MKZ  9900z.  Bei Kombination mit herkömmlicher Teilhabeleistung sind alle Leistungen getrennt 
zu erfassen. 
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